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oder Eier ohne 
Schutz sind.  Trotz
dem sind die Vögel 
aber auch zur Brut
zeit einer Stress
situation ausgesetzt, 
auch wenn sie erst spä
ter fliehen. Daher müs
sen aus Sicht von BirdLife 
Schweiz die Naturschutzge
biete, andere schutzwürdige 
Flächen und Ansammlungen von Vö
geln besonders vor Störungen durch 
Drohnen geschützt werden. Wie bei 
den Modellflug plätzen muss auch 
hier mindestens eine Distanz von 500 
Metern eingehalten werden. 

Es gibt bereits Regeln
Heute können Drohnen mit ei

nem Gewicht von bis zu 30 Kilo
gramm ohne Bewilligung betrieben 
werden, sofern der «Pilot» jederzeit 
direkten Augenkontakt zur Drohne 
hat. Ein automatisierter Flug (autono
mer Betrieb) innerhalb des Sichtbe
reiches des «Piloten» ist erlaubt, wenn 
dieser bei Bedarf jederzeit in die Steu
erung eingreifen kann. Luftaufnah
men sind zulässig, sofern die Vor
schriften zum Schutz militärischer 
Anlagen berücksichtigt werden. Zu 
beachten sind dabei auch der Schutz 
der Privatsphäre respektive die Vor
schriften des Datenschutzgesetzes.

In der Nähe von Flugplätzen be
stehen Einschränkungen. Es ist zum 
Beispiel nicht gestattet, Drohnen 
oder Modellflugzeuge näher als 5 Ki
lometer von den Pisten entfernt flie
gen zu lassen. In den Wasser und 
Zugvogelreservaten des Bundes und 
den Jagdbanngebieten sind Drohnen 
bereits offiziell verboten. Hier fehlt 
im Gesetz aber noch der Einbezug 

der 500MeterZone um 
die Schutzgebiete herum. 

Die Bewahrung der restlichen 
Naturschutzgebiete vor Drohnen ist 
zwar teilweise sinngemäss in den 
Schutzbestimmungen zum Erhalt 
der Natur enthalten, doch ist die 
neue Technologie nicht wörtlich auf
geführt. So steht unter anderem im 
Gesetz, dass bei Säugetieren und Vö
geln die Störung des Brutgeschäfts 
und die Missachtung von Massnah
men zum Schutze der Tiere vor Stö
rung unter Strafe gestellt sind. 

BirdLife beteiligte sich an Studie
Diesen Frühling ist von der Stif

tung für TechnologiefolgenAbschät
zung (TASwiss) eine Studie zur Zu
kunft der Drohnen erschienen. 
BirdLife Schweiz hat die Umwelt
organisationen in der Begleitgruppe 
vertreten und sich intensiv an den 
Arbeiten beteiligt. Dank diesem En
gagement ist der Bereich des Natur
schutzes nun auch Teil der Studie. 
Eine Gruppe von Organisationen und 
Behörden, darunter BirdLife Schweiz, 
gibt nun für die Drohnenpiloten ein 
einfaches Merkblatt heraus, das die 
Verhaltensregeln in der Natur auf
zeigt. Ideal wäre es, wenn dieses in 
der Schweiz allen verkauften Droh
nen beigelegt würde. 

Noch gibt es viel zu tun, um den 
Betrieb der neuen Fluggeräte natur
verträglich zu gestalten. Das ist ange
sichts der Prognosen zum zukünfti

Störende Flugobjekte
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des Boomes ist nicht abzusehen. All diese Geräte können eine Gefahr für Vögel und andere Wildtiere darstellen:  
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gen flächendeckenden Einsatz der 
Drohnen wichtig und dringend. 
BirdLife Schweiz setzt sich für kla
re Grenzen des Einsatzes der Droh
nen ein (siehe Kasten). Die Natur 
ist schon ohne deren Einsatz im 
Rückgang. Vögel und Säugetiere 
kommen mit Drohnen zusätzlich 
unter Druck.

Gerade waren die Limikolen, En
ten und Kleinvögel auf der Wei

defläche im Neeracherried noch ganz 
ruhig gewesen, hatten Nahrung ge
sucht oder geruht. Nun sind alle auf
geflogen. Das Team des BirdLifeNa
turzentrums vermutet zuerst einen 
Wanderfalken oder eine Rohrweihe 
als Ursache. Doch da die Vögel immer 
weiter wegfliegen, kommt nur eine 
massive Störung in Frage. Und wirk
lich: Jetzt ist eine kleine Drohne 
sichtbar, die im Tiefflug über das Ried 
fliegt. Sofort suchen Stefan Heller 
und seine Leute den «Piloten», denn 
der Einsatz von Drohnen in nationa
len Wasser und Zugvogelreservaten 
ist seit 2015 verboten. Doch sie sehen 
nur entfernt ein Auto wegfahren; die 
Distanz ist zu gross, um das Num
mernschild abzulesen. Die Störung 
hat einen anhaltenden Effekt: Die Vö
gel kommen erst nach vielen Stunden 
und nur zum Teil zurück. 

Drohnen können für Wildtiere 
eine massive zusätzliche Störung be
deuten, wie zum Beispiel eine Studie 
der Vogelwarte Sempach aus dem 
letzten Jahr gezeigt hat. BirdLife 
Schweiz beschäftigt sich deshalb 
stark mit dem Thema (siehe auch Kas
ten). Längst bekannt ist, dass die lang
samen Gleitschirmflieger und Delta
segler Vögel und Säugetiere stark 
stören können. Reinhard Schnidrig, 
der heutige Sektionschef beim Bun
desamt für Umwelt (Bafu), hatte in
tensiv auf diesem Gebiet geforscht. 
1997 kam eine Praxishilfe zum The
ma heraus. Auch Modellflugzeuge 
können ein Problem sein. Deshalb 
gibt es eine Empfehlung zur Standor
tevaluation von neuen Modellflug
plätzen in Bezug auf Natur und Vo
gelschutz, herausgegeben vom 

Schweizer Modellflugverband, der 
Schweizerischen Vogelwarte und 
BirdLife Schweiz. In der Empfehlung 
steht unter anderem, dass auch in der 
Umgebung von Naturschutzgebieten 
und anderen Gebietstypen generell 
auf Modellflugplätze zu verzichten 
ist. Mit Umgebung ist konkret eine 
Zone von 500 Metern rund um das 
Gebiet gemeint.

Wenige Untersuchungen
Obwohl ein riesiger Boom für 

Drohnen im Gang ist – es ist bereits 
von über 100 000 verkauften Droh
nen in der Schweiz die Rede – gibt es 
wenige Untersuchungen zum Ein
fluss dieser Flugobjekte auf die Natur. 
Die meisten Studien wurden bislang 
von Forschenden durchgeführt, die 
für ihre Untersuchungen selber 
Drohnen in der Natur einsetzen wol
len. Sie werden also ihre Drohne sehr 
sorgfältig steuern. Dass Drohnen in 
Einzelfällen bei Zählungen von Kolo
nien oder der Untersuchung von Nes
tern an abgelegenen Orten sogar we
niger störend sein können als eine 

Begehung der Kolonien oder das Auf
suchen eines Nestes mit Leiter oder 
Steigeisen, ist durchaus plausibel. 
Doch das sind Einzelfälle. Problema
tisch ist vielmehr der beinahe schon 
flächendeckende Einsatz von Droh
nen in Wirtschaft und Freizeit.

Störungen nicht immer sichtbar
Die Flucht eines Tieres wegen der 

Präsenz einer Drohne ist nur der letz
te Teil der Störung – diese beginnt 
bereits lange vorher. Der Vogel kann 
von der Nahrungssuche oder dem 
Brutgeschäft abgehalten werden. 
Eine Literaturauswertung der Schwei
zerischen Vogelwarte zeigt: Einzelvö
gel reagieren bereits bei einer Annä
herung von 150 oder 200 Metern, 
grosse Scharen sogar bereits bei 400 
Metern. Während der Brutzeit ist die 
Distanz, ab welcher Vögel auf Droh
nen reagieren, durchschnittlich halb 
so gross wie ausserhalb der Brutzeit. 
Das klingt auf den ersten Blick para
dox, erklärt sich aber daraus, dass 
Brutvögel ihren Nistplatz nicht gern 
verlassen, weil dann die Jungvögel 

Die Forderungen von BirdLife Schweiz 

■  Analog zu den Empfehlungen zu den Modellflug-
zeugen ist das Fliegen von Drohnen in einer Um-
gebungszone von 500 Metern um alle Natur-
schutzgebiete/Wildruhezonen wie auch über den 
Gebieten selber nicht statthaft. 

■  Das offizielle Verbot des Einsatzes von Drohnen in 
Wasser- und Zugvogelreservaten und Jagdbann-
gebieten ist rigoros durchzusetzen, um die 500m-
Umgebungszone zu erweitern und auf die anderen 
Schutzgebietskategorien auszudehnen.

■  Brutstandorte sensibler Arten (z.B. Steinadler, 
Wanderfalke) dürfen nicht angeflogen werden, es 
ist ein Abstand von 500 m einzuhalten. Das Glei-
che muss für Vogelansammlungen aller Art gelten. 
Generell ist zu untersagen, dass Vögel und Säuge-
tiere direkt angeflogen oder sogar verfolgt werden. 

■  Drohnen müssen klar mit einer individuellen, 
sichtbaren Nummer und elektronisch gekenn-
zeichnet sein, damit fehlbare Pilotinnen und Pilo-
ten nicht von der Anonymität profitieren können. 
Das Register der Nummern und elektronischen 
Identifizierung ist öffentlich zu machen. 

■  Eine Bewilligungspflicht und Ausbildung jener, die 
Drohnen fliegen wollen, ist nötig.  

Erste Studie zu Drohnen in der Schweiz 

Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung 
(TA-SWISS) hat im März dieses Jahres die erste 
Studie zu Drohnen in der Schweiz veröffentlicht. 
BirdLife Schweiz hatte in der Begleitgruppe mit-
gewirkt und die Naturschutz aspekte eingebracht. 
Die Studie enthält unter anderem Kapitel zum 
Thema Störungen, eine Darstellung des aktuellen 
Umweltrechts und Empfehlungen betreffend 
Schutzgebieten. Die Studie kann heruntergeladen 
werden unter www.birdlife.ch/drohnen.

Werner Müller ist der Geschäftsführer von 
BirdLife Schweiz.
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